
www.rhein-kreis-neuss.de

Aufgaben des
Schwerbehindertenrechts

Ab dem 1. Januar 2008 ist Ihre Kreisverwaltung Neuss für 
Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht zustän-
dig - ortsnah und kompetent.

Unsere Aufgaben im Einzelnen:

»

»

»

Verfahren zur Feststellung der Behinderung (Grad der 
Behinderung)

Feststellung der gesundheitlichen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen (Merkzeichen)

Ausstellung des Schwerbehindertenausweises

Wir sind für Sie da - Anruf genügt!

Schwerbehindertenstelle

Telefon
Telefax
E-Mail
Anschrift

Wir sind montags bis donnerstags von 08:30 bis 12:00 
Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr, freitags von 08:30 bis 12:00 
Uhr für Sie da.

02181 601-5805 bis 5811
02181 601-5899

schwerbehinderung@rhein-kreis-neuss.de
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich

www.rhein-kreis-neuss.de

http://www.rhein-kreis-neuss.de/soziales


Die Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sollte 
rechtzeitig (zirka 3 Monate) vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
beim Kreissozialamt oder beim örtlichen Sozialamt formlos 
beantragt werden.

Ist die Gültigkeitsdauer bereits zweimal verlängert worden, 
muss ein neuer Ausweis ausgestellt werden. Dazu ist ein 
neues Lichtbild erforderlich. Die Neuausstellung kann nur 
vom Sozialamt des Rhein-Kreises Neuss erfolgen.

Drei Parkplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich 
vor dem Verwaltungsgebäude (”Auf der Schanze”).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.rhein-kreis-neuss.de.
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